
 
 
 
 
Beitragssatz 
Der allgemeine Beitragssatz ist ab 01.01.2011 bundeseinheitlich auf 15,5% festgelegt. 
 
Beitragsverteilung 
Der Arbeitnehmeranteil beträgt 8,2 %, der Anteil des Arbeitgebers beläuft sich auf 7,3 %. 
Diese Verteilung berücksichtigt weiterhin den von den Mitgliedern alleine zu tragenden 
Beitrag in Höhe von 0,9%. 
 
Zusatzbeiträge/Prämienausschüttung 
Sofern die sogenannten Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds der einzelnen 
Krankenkasse zur Deckung der Ausgaben nicht ausreichen, muss diese direkt von ihren 
Versicherten einen Zusatzbeitrag erheben. Sind die Zuweisungen höher als die Ausgaben, 
können die Versicherten von der Krankenkasse eine Prämie erhalten. 
Die Arbeitgeber sind von diesen Regelungen nicht tangiert. 
 
Insolvenzgeldumlage 
Der Beitragssatz zur Insolvenzgeldumlage wird zum 01.01.2011 auf 0,0 % abgesenkt. Das 
wirkt sich positiv auf die Lohnnebenkosten aus! 
 
Versicherungsfreiheit 
Die seit 01.04.2007 geltenden Hürden für das Ausscheiden aus der Versicherungspflicht für 
Arbeitnehmer werden zum 31.12.2010 wieder gelockert. Versicherungsfreiheit tritt zukünftig 
wieder nach einmaligem Überschreiten der Jahresarbeitsentgeltgrenze ein. Demnach 
beginnt die Versicherungsfreiheit in der Krankenversicherung zum 01.01.2011, wenn die 
Versicherungspflichtgrenze 2010 und vorausschauend 2011 überschritten wird 
(Jahresgrenzen 2011: 49.500.00 € (Ausnahme: PKV am 31.12.2002 wegen Überschreitens 
der Jahresarbeitsentgeltgrenze 2002; dann gilt Jahresarbeitsentgeltgrenze 44.550,00 €)). Bei 
Beginn einer Beschäftigung, wenn vorausschauend die Jahresarbeitsentgeltgrenze 
überschritten wird, tritt sofort Versicherungsfreiheit ein. 
 
Maschinelle Übermittlung Erstattungsanträge für die BKK-Arbeitgeberversicherung 
Ab dem Jahr 2011 müssen Arbeitgeber ihre Anträge zur Erstattung der Aufwendungen 
nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) auf elektronischem Wege direkt an die 
BKK-Arbeitgeberversicherung übermitteln. 
 
Maschinelles Zahlstellenverfahren 
Ab 01.01.2011 sind die Zahlstellen von Versorgungsbezügen verpflichtet, die nach § 202 
Abs. 1 SGB V zu erstattenden Meldungen maschinell an die Krankenkassen zu 
übermitteln. Die Zahlstelle kann dafür systemgeprüften Programme oder maschinell 
erstellte Ausfüllhilfen nutzen. Die Datenübermittlung ist an die bereits bestehenden 
Meldevorschriften nach der Datenerfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV) 
angebunden.  
 
 
Weitere Informationen finden sie auf der Folgeseite und auf unserer Homepage www.bkk-
verbundplus.de im Bereich „Arbeitgeberservice“ sowie unter www.bkk.de im Bereich 
„Arbeitgeber“. 
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BKK VerbundPlus (West) 
Arbeitgeberinformation 

Stand 01.06.2011 
 
Anschrift:      Betriebsnummer: 
BKK VerbundPlus     69785429 
Bismarckring 64 
88400 Biberach 

 

E-Mail:       Internet: 
info@bkk-verbundplus.de    www.bkk-verbundplus.de 
 

Telefon:      Fax: 
07351/1824-44     07351/1824-31 
 

Bankverbindungen: 
BW-Bank:  BLZ 600 501 01,  Kto.Nr. 447 4151 
IBAN:    DE34 6005 0101 0004 4741 51, BIC/SWIFT: SOLA DE ST 
KSK Biberach: BLZ 654 500 70,  Kto.Nr. 68 066 
IBAN:   DE78 6545 0070 0000 0680 66, BIC/SWIFT: SBCRDE66 
 
Datenannahmestelle für maschinelle Meldungen DEÜV/Beitragsnachweise: 
BITMARCK SERVICE GmbH, Kronprinzenstr. 6, 45128 Essen (ehem. BKK-Bundesverband) 
Weitere Informationen: www.bkk.de 
 
Beitragssätze  
Krankenversicherung allgemein: 15,50% 
                                   ermäßigt: 14,90% 
Krankenversicherung aus Versorgungsbezügen:  15,50% 
Pflegeversicherung: 1,95% ohne Zuschlag 
 2,20% mit Zuschlag 
Rentenversicherung: 19,90% 
Arbeitslosenversicherung:    3,00% 
Insolvenzgeldumlage:   0,00% 
 
Höchstbeiträge für freiwillig versicherte Arbeitnehmer: 
Krankenversicherung: 575,44 € 
Pflegeversicherung: 72,39 € ohne Zuschlag 
 81,68 € mit Zuschlag 
Beitragssätze nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG): 
 

  bis 31.05.11 ab 01.06.11 
U1   2,90%  3,50%  bei   80% Erstattung (erhöhter Umlagesatz) 
  1,70%  2,10%  bei   60% Erstattung (allgemeiner Umlages.)    
                    1,20%  1,50%  bei   40% Erstattung (ermäßigter Umlages.) 
U2  0,29%  0,36 %  bei 100% Erstattung (Mutterschaft) 
      bei 120% Erstattung (Beschäftigungsverbot) 
Weitere Informationen:  
BKK-Arbeitgeberversicherung,  
Olvenstedter Chaussee 126, 
39130 Magdeburg 
Tel. 0391/72518-100, Fax. 0391/72518-20 
E-Mail: info@bkk-aag.de, Internet: www.bkk-aag.de   
 
Beitragsbemessungsgrenzen: 
Kranken- und Pflegeversicherung    3.712,50 € monatlich 
Renten- und Arbeitslosenversicherung   5.500,00 € monatlich 
Wichtig:  Bitte geben Sie bei Zahlungen bzw. Übermittlung Ihrer Beitragsnachweise Ihre 

Betriebsnummer an 

 


